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://: Zustimmung zu beiden Beschlüssen 

 

 

Grossratsbeschluss betreffend Bewilligung von Staatsbeiträgen an den Basler 

Kunstverein für die Jahre 2020–2023: Nachtragskredit für das Jahr 2020 

 

Der Grosse Rat des Kantons Basel Stadt, nach Einsichtnahme in den Ratschlag des 

Regierungsrates Nr. 19.0827.01 vom 29. Oktober 2019 sowie in den Bericht der Bildungs- und 

Kulturkommission Nr. 19.0827.02 vom 2. Dezember 2019, beschliesst: 

 

Für den Basler Kunstverein wird ein Nachtragskredit in Höhe von Fr. 45‘000 für das Jahr 2020 

bewilligt. 

 

 

Dieser Beschluss ist zu publizieren. 
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Grossratsbeschluss betreffend Bewilligung von Staatsbeiträgen an den Basler 

Kunstverein für die Jahre 2020–2023 

 

Der Grosse Rat des Kantons Basel Stadt, nach Einsichtnahme in den Ratschlag des 

Regierungsrates Nr. 19.0827.01 vom 29. Oktober 2019 sowie in den Bericht der Bildungs- und 

Kulturkommission Nr. 19.0827.02 vom 2. Dezember 2019, beschliesst: 

 

Für den Basler Kunstverein werden Ausgaben in Höhe von Fr. 3‘600‘000 (Fr. 900‘000 p.a.) für die 

Jahre 2020–2023 bewilligt. 

 

 

Dieser Beschluss ist zu publizieren. Er unterliegt dem Referendum. 

 


